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Ihr  Antrag  auf  Informationszugang  bei  der  Stadt  Brandenburg  an  der  Havel  vom     
13. März 2022 
Unser Schreiben vom 11. Mai 2022; fragdenstaat.de (#243174) 
 
Sehr geehrter Herr ███,  
 
mit Schreiben vom 11. Mai 2022 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass wir die Stadt Brandenburg an 
der Havel an Ihre Anfrage erinnert und die umgehende Bearbeitung Ihres Antrages empfohlen 
haben. 
 
Zwischenzeitlich hat  die  Stadt  uns die erbetene  Stellungnahme zukommen lassen. Darin teilte 
man  uns  mit  Ihnen  mit  Schreiben  vom  17.  März  2022  eine  schriftliche  Eingangsbestätigung 
geschickt zu haben, mit dem schriftlichen  Hinweis,  dass aufgrund  des  Arbeitsaufkommens die 
Bearbeitung  über  die  Monatsfrist  hinaus  andauern  werde.  Insbesondere  die  Betroffenheit  ei-
nes wissenschaftlichen Drittwerkes mache die Beteiligung einer externen Stelle erforderlich.  
 
Bei diesem Schreiben  handelte es sich um einen Zwischenbescheid im Sinne des  § 6 Absatz 1 
Satz 7  Akteneinsichts- und  Informationszugangsgesetz. Ihre  Anfrage befindet sich  damit noch 
in der Bearbeitung.  
 
Mit Schreiben vom heutigen Tag haben wir die Stadt um Sachstandsmitteilung gebeten. Sobald 
uns eine Rückmeldung vorliegt, werden wir Sie über das Ergebnis informieren. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zwischenzeitlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Samantha Merz 
 

 Bereich Recht 
 
 Datum: 20. Juni 2022 
 Bearbeiterin: Frau Merz 
 Telefon :  033203 356 -37 
 Telefax: 033203 356 -49 
 Zeichen:  Me/002/22/0821  
 (Zeichen bei Antwortschreiben bitte angeben) 
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Herrn 
████ ███  
 
Nur per E-Mail: 
████████████████████████  
  
 


